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Die Österreichischen Bundesregierung und die Regierung der Republik Kosovo –  
 
Getragen von dem Wunsch nach Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und einer 
vertieften Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten,  
 
in der Absicht, gemeinsam der illegalen Migration im Geiste der europäischen 
Anstrengungen entgegenzutreten, 
 
von dem Bestreben geleitet, die Übernahme von Personen, die sich illegal auf dem 
Hoheitsgebiet der jeweils anderen Vertragspartei aufhalten, im Einklang mit allgemeinen 
völkerrechtlichen Normen und im Geiste vertrauensvoller Zusammenarbeit zu regeln –  
 
sind wie folgt übereingekommen: 
 
 

Übernahme eigener Staatsangehöriger 
 

Artikel 1 
 
(1) Jede Vertragspartei übernimmt formlos die Person, die im Hoheitsgebiet der 
ersuchenden Vertragspartei die dort geltenden Voraussetzungen für die Einreise oder den 
Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllt, wenn nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird, 
dass sie die Staatsangehörigkeit der ersuchten Vertragspartei besitzt.  
(2) Absatz 1 gilt auch für die Person, die nach der Einreise in das Hoheitsgebiet der 
ersuchenden Vertragspartei die Staatsangehörigkeit der ersuchten Vertragspartei verloren 
hat und keine andere Staatsangehörigkeit erworben oder keine Einbürgerungszusicherung 
seitens der ersuchenden Vertragspartei erhalten hat. 
(3) Die ersuchte Vertragspartei übernimmt auf Antrag der ersuchenden Vertragspartei auch 
alle minderjährigen ledigen Kinder der zu übernehmenden Person sowie deren Ehepartner 
anderer Staatsangehörigkeit, wenn diese kein Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet der 
ersuchenden Vertragspartei haben. 
(4) Die Staatsangehörigkeit kann mit den in Anhang 1 dieses Abkommens aufgeführten 
Dokumenten nachgewiesen werden. Wird eines dieser Dokumente vorgelegt so erkennen 
die Vertragsparteien die Staatsangehörigkeit an, ohne dass eine weitere Untersuchung 
erforderlich ist.  
(5) Die Staatsangehörigkeit kann mit den in Anhang 2 dieses Abkommens aufgeführten 
Dokumenten glaubhaft gemacht werden. Wird eines dieser Dokumente vorgelegt so sehen 
die Vertragsparteien die Staatsangehörigkeit als belegt an, sofern sie nichts anderes 
nachweisen können.  
(6) Kann keines der in Anhang 1 oder 2 aufgeführten Dokumente vorgelegt werden, so 
treffen die in Anhang 3 genannten zuständigen diplomatischen und konsularischen 
Vertretungen der ersuchten Vertragspartei auf Ersuchen der zuständigen Behörde des 
ersuchenden Vertragspartei Vorkehrungen, um die rückzuübernehmende Person zur 
Feststellung ihrer Staatsangehörigkeit innerhalb von fünf Werktagen nach dem Tag des 
Ersuchens zu befragen.  
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Artikel 2 
 
(1) Verfügt die rückzuübernehmende Person über kein gültiges Reisedokument, wird ein 
Rückübernahmeersuchen auf Basis des gemeinsamen Formblattes in Anhang 6 von der 
zuständigen Behörde der ersuchenden Vertragspartei an die zuständige Behörde der 
ersuchten Vertragspartei gerichtet.  
(2) Ein Rückübernahmeersuchen muss die folgenden Informationen enthalten: 

− Angaben zu der rückzuübernehmenden Person (Vornamen, Nachnamen, 
Geburtsdatum, und, wenn möglich, den Vatersnamen, den Geburtsort, und den 
letzten Aufenthaltsort); 

− Kopien von Dokumenten, die den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der 
Staatsbürgerschaft darstellen; 

− Lichtbild der betreffenden Person. 
Nach Möglichkeit soll das Rückübernahmeersuchen auch die folgenden Informationen 
enthalten: 

− Hinweis auf eine etwaige besondere Hilfs-, Pflege- oder Betreuungsbedürftigkeit der 
zu übernehmenden Person, mit deren Zustimmung soweit diese Daten zum Zweck 
der gesundheitlichen Versorgung des Betroffenen notwendig sind; 

− sonstige Hinweise auf im Einzelfall bei der Übergabe erforderliche Schutz- oder 
Sicherheitsmaßnahmen. 

(3) Die ersuchte Vertragspartei beantwortet ein Übernahmeersuchen in der Regel innerhalb 
von 14 Kalendertagen, spätestens jedoch innerhalb von dreißig Kalendertagen. Die Frist 
beginnt mit dem Eingang des Übernahmeersuchens bei der zuständigen Behörde der 
ersuchten Vertragspartei zu laufen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Zustimmung zur 
Übernahme als erteilt.  
(4) Die ersuchte Vertragspartei stellt – soweit erforderlich – ohne Verzögerungen und 
spätestens innerhalb von fünf Werktagen die für die Rückführung der zu übernehmenden 
Person erforderliche Reisedokumente mit einer Gültigkeit von dreißig Tagen aus und 
übermittelt dieses an die ersuchende Vertragspartei.   
(5) Ist die Übergabe aufgrund von rechtlichen oder tatsächlichen Hindernissen während der 
Gültigkeitsdauer des ausgestellten Reisedokuments nicht möglich, stellt die zuständige 
Auslandsvertretung der ersuchten Vertragspartei innerhalb von zehn Werktagen ein neues 
Reisedokument aus, welches weitere dreißig Tage gültig ist.  
(6) Ist die ersuchte Vertragspartei die Republik Kosovo und hat diese das in Absatz 4 oder 
Absatz 5 dieses Artikels genannte Reisedokumente nicht innerhalb von fünf Werktagen 
ausgestellt und übermittelt, so wird davon ausgegangen, dass sie das 
Standardreisedokument der Europäischen Union entsprechend den Vorgaben der 
Empfehlung des Rates der Europäischen Union vom 30. November 1994 anerkennt.  
(7) Die zuständige Behörde der ersuchenden Vertragspartei benachrichtigt die zuständige 
Behörde der ersuchten Vertragspartei über die Rückführung der betreffenden Person in der 
Regel sieben Kalendertage, in Ausnahmefällen spätestens jedoch drei Kalendertage vor der 
geplanten Rückführung.  
(8) Wird das Rückübernahmeersuchen abgelehnt, so ist dies schriftlich zu begründen.  
 
 
Übernahme von Drittstaatsangehörigen und staatenlosen Personen bei rechtswidriger 

Einreise und rechtswidrigem Aufenthalt 
 

Artikel 3 
 
(1) Jede Vertragspartei übernimmt auf Antrag der anderen Vertragspartei die Person, die 
nicht die österreichische oder die kosovarische Staatsangehörigkeit besitzt, wenn sie die im 
Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei geltenden Voraussetzungen für die Einreise 
und den Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllt und nachgewiesen oder glaubhaft gemacht 
wird, dass sie  
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− im Besitz eines gültigen Visums – ausgenommen eines Flughafentransitvisum - oder 
eines gültigen Aufenthaltstitels der ersuchten Vertragspartei ist oder zum Zeitpunkt 
der Einreise war oder  

− unmittelbar aus dem Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei auf dem Luftweg 
rechtswidrig in das Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei eingereist ist oder  

− die Einreise aus dem Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei unter Verwendung 
ge- oder verfälschter Dokumente der ersuchten Vertragspartei erschlichen hat oder  

− ihren rechtmäßigen Aufenthalt und letzten Wohnsitz im Hoheitsgebiet der ersuchten 
Vertragspartei hatte.  

(2) Eine Übernahmepflicht der ersuchten Vertragspartei besteht auch dann, wenn beide 
Vertragsparteien ein zwischenzeitlich abgelaufenes Visum oder einen zwischenzeitlich 
abgelaufenen Aufenthaltstitel erteilt haben und das durch die ersuchte Vertragspartei erteilte 
Visum oder der erteilte Aufenthaltstitel später abgelaufen ist. Endet die Gültigkeit an 
demselben Tag, ist die Vertragspartei zur Übernahme der Person verpflichtet, die das Visum 
oder den Aufenthaltstitel mit der längeren Gültigkeitsdauer ausgestellt hat.  
(3) Die kosovarische Vertragspartei übernimmt auf Antrag der österreichischen 
Vertragspartei die aus dem Kosovo stammende Person, die die im Hoheitsgebiet der 
österreichischen Vertragspartei geltenden Voraussetzungen für die Einreise oder den 
Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllt und die nicht die kosovarische Staatsangehörigkeit 
erworben hat, wenn belegt wird, dass sie ihren Geburtsort im Hoheitsgebiet der 
kosovarischen Vertragspartei hat oder dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Der 
Geburtsort oder gewöhnliche Aufenthaltsort im Kosovo kann durch öffentliche Dokumente 
der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, der ehemaligen 
Bundesrepublik Jugoslawien (sofern diese bis zum 10. Juni 1999 ausgestellt worden sind) 
sowie Fotokopien hiervon belegt werden. Der Beleg kann außerdem durch sonstige 
Dokumente, Bescheinigungen, Fotokopien hiervon sowie Zeugenaussagen und eigene 
Angaben des Betroffenen erfolgen, die auf den Geburtsort oder den gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Hoheitsgebiet der kosovarischen Vertragspartei hindeuten.  
(4) Die ersuchte Vertragspartei übernimmt auf Antrag der ersuchenden Vertragspartei auch 
alle minderjährigen ledigen Kinder der zu übernehmenden Person sowie deren Ehepartner 
anderer Staatsangehörigkeit, wenn diese kein Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet der 
ersuchenden Vertragspartei haben. 
 
 

Artikel 4 
 
(1) Die unmittelbare Einreise in das Hoheitsgebiet und der Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen und staatenlosen Personen im Hoheitsgebiet der ersuchenden 
Vertragspartei sowie der Besitz eines von der ersuchten Vertragspartei ausgestellten 
gültigen Visums oder eines anderen gültigen Aufenthaltstitels für das Hoheitsgebiet der 
ersuchten Vertragspartei kann mit den in Anhang 4 dieses Abkommens aufgeführten 
Dokumenten nachgewiesen werden. Ein solcher Nachweis wird von den Vertragsparteien 
anerkannt, ohne dass eine weitere Untersuchung erforderlich ist.  
(2) Die unmittelbare Einreise in das Hoheitsgebiet und der Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen und staatenlosen Personen im Hoheitsgebiet der ersuchenden 
Vertragspartei sowie der Besitz eines von der ersuchten Vertragspartei ausgestellten 
gültigen Visums oder eines anderen gültigen Aufenthaltstitels für das Hoheitsgebiet der 
ersuchten Vertragspartei kann mit den in Anhang 5 dieses Abkommens aufgeführten 
Dokumenten glaubhaft gemacht werden. Wird eines dieser Dokumente vorgelegt, so sehen 
die Vertragsparteien diese Tatsachen als belegt an, sofern sie nichts Gegenteiliges 
nachweisen können. 
(3) Die Rechtswidrigkeit der Einreise oder des Aufenthalts wird festgestellt, wenn in den 
Reisedokumenten der betreffenden Person das erforderliche Visum oder die erforderliche 
Aufenthaltsgenehmigung für das Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei fehlt. Die 
Erklärung des ersuchenden Staates, dass die betreffende Person nicht im Besitz der 
erforderlichen Reisedokumente, des erforderlichen Visums oder der erforderlichen 
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Aufenthaltsgenehmigung ist, stellt auch einen Anscheinsbeweis für die Illegalität der Einreise 
oder des Aufenthalts dar.  
 
 

Artikel 5 
 
(1) Verfügt die rückzuübernehmende Person über kein Reisedokument wird ein 
Rückübernahmeersuchen auf Basis des gemeinsamen Formblattes in Anhang 6 von der 
zuständigen Behörde der ersuchenden Vertragspartei an die zuständige Behörde der 
ersuchten Vertragspartei gerichtet.  
Ein Rückübernahmeersuchen muss die folgenden Informationen enthalten: 

− Angaben zu der rückzuübernehmenden Person (Vornamen, Nachnamen, 
Geburtsdatum, und, wenn möglich, den Vatersnamen, den Geburtsort, und den 
letzten Aufenthaltsort); 

− Kopien von Dokumenten, die den Nachweis oder die Glaubhaftmachung der 
Staatsbürgerschaft darstellen; 

− Lichtbild der betreffenden Person. 
Nach Möglichkeit soll das Rückübernahmeersuchen auch die folgenden Informationen 
enthalten: 

− Hinweis auf eine etwaige besondere Hilfs-, Pflege- oder Betreuungsbedürftigkeit der 
zu übernehmenden Person, mit deren Zustimmung soweit diese Daten zum Zweck 
der gesundheitlichen Versorgung des Betroffenen notwendig sind; 

− sonstige Hinweise auf im Einzelfall bei der Übergabe erforderliche Schutz- oder 
Sicherheitsmaßnahmen. 

(2) Die ersuchte Vertragspartei beantwortet das Übernahmeersuchen ohne Verzögerungen, 
spätestens jedoch innerhalb von fünfundvierzig Kalendertagen. Diese Frist gilt auch für die 
Fälle des Artikels 3 Absatz 3. Die Frist beginnt mit dem Eingang des Übernahmeersuchens 
bei der zuständigen Behörde der ersuchten Vertragspartei. Nach Ablauf der Frist gilt die 
Zustimmung als erteilt.  
(3)Die ersuchte Vertragspartei stellt - soweit erforderlich – ohne Verzögerungen und 
spätestens innerhalb von fünf Werktagen die für die Rückführung der zu übernehmenden 
Person erforderlichen Reisedokumente mit einer Gültigkeit von dreißig Tagen aus und 
übermittelt dieses an die ersuchende Vertragspartei. 
(4) Ist die Übergabe aufgrund von rechtlichen oder tatsächlichen Hindernissen während der 
Gültigkeitsdauer des ausgestellten Reisedokuments nicht möglich, stellt die zuständige 
Auslandsvertretung der ersuchten Vertragspartei innerhalb von zehn Werktagen ein neues 
Reisedokument aus, welches weitere dreißig Tage gültig ist.  
(5) Ist die ersuchte Vertragspartei die Republik Kosovo und hat diese das in Absatz 3 oder 4 
genannte Reisedokument nicht innerhalb von zehn Werktagen ausgestellt und übermittelt, so 
wird davon ausgegangen, dass sie das Standardreisedokument der Europäischen Union 
entsprechend den Vorgaben der Empfehlung des Rates der Europäischen Union vom 30. 
November 1994 anerkennt.  
(6) Die Übergabe der betroffenen Person erfolgt ohne Verzögerungen, spätestens jedoch 
innerhalb einer Frist von drei Monaten, nachdem die ersuchte Vertragspartei der Übernahme 
zugestimmt hat. Diese Frist wird auf Antrag der ersuchenden Vertragspartei im Falle 
rechtlicher oder tatsächlicher Hindernisse für die Übergabe verlängert. 
(7) Wird das Rückübernahmeersuchen abgelehnt, so ist dies schriftlich zu begründen.  
 
 

Überstellungsmodalitäten und Art der Beförderung 
 

Artikel 6 
 
(1) Vor der Rückführung einer Person kündigt die ersuchende Vertragspartei der 
zuständigen Behörde der ersuchten Vertragsparteien schriftlich die bevorstehende 
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Überstellung unter Angabe des Tags, der Grenzübergangsstelle, etwaiger Begleitpersonen 
und sonstiger Informationen, die für die Überstellung von Bedeutung sind, an. 
(2) Die Beförderung erfolgt auf dem Luft- oder Landweg. Die Rückführung auf dem Luftweg 
beschränkt sich nicht auf die Inanspruchnahme von Fluggesellschaften der Vertragsparteien 
und kann mit Linien- oder Charterflügen erfolgen.  
 
 

Irrtümliche Rückübernahme 
 

Artikel 7 
 
(1) Im Falle der Übernahme eines Staatsangehörigen einer Vertragspartei, eines 
Drittstaatsangehörigen oder einer staatenlosen Person nimmt die ersuchende Vertragspartei 
die betroffene Person ohne irgendwelche Formalitäten zurück, wenn die ersuchte 
Vertragspartei innerhalb von zwei Monaten nach deren Übernahme feststellt, dass die 
Voraussetzungen zur Übernahme nicht vorgelegen haben.  
(2) In einem solchen Fall gelten die Verfahrensbestimmungen dieses Abkommens 
entsprechend und sind alle verfügbaren Informationen über die tatsächliche Identität und 
Staatsangehörigkeit, sowie die Originaldokumente der zurückzunehmenden Person zu 
übermitteln. 
 
 

Durchbeförderung 
 

Artikel 8 
 
(1) Die Vertragsparteien gestatten die Durchbeförderung von Drittstaatsangehörigen und 
staatenlosen Personen durch ihr Hoheitsgebiet, wenn die andere Vertragspartei darum 
ersucht und die Weiterreise durch mögliche Durchgangsstaaten und in den Zielstaat 
sichergestellt ist. Die ersuchende Vertragspartei übermittelt der zuständigen Behörde der 
ersuchten Vertragspartei ein schriftliches Durchbeförderungsersuchen entsprechend Anhang 
7 dieses Abkommens.  
Das Durchbeförderungsersuchen muss schriftlich an die zuständige Behörde der ersuchten 
Vertragspartei gestellt werden und hat die folgenden Informationen zu enthalten: 

− Art der Durchbeförderung (auf dem Luft- oder Landweg), mögliche weitere 
Transitstaaten und beabsichtigter Zielort; 

− Angaben zur betreffenden Person (Vorname, Familienname, Geburtsdatum und – 
wenn möglich – Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Art und Nummer des 
Reisedokumentes); 

− Vorgesehene Grenzübergangsstelle, Übergabezeit und etwaige Begleitpersonen; 
− Eine Erklärung, wonach aus Sicht der ersuchenden Vertragspartei die Bedingungen 

nach Artikel 8 Absatz 1 gegeben sind und dass keine Gründe für eine Ablehnung 
nach Artikel 8 Absatz 2 bekannt sind. 

(2) Die Durchbeförderung kann abgelehnt werden, wenn  
− der Person in einem weiteren Durchgangsstaat oder im Zielstaat Folter oder eine 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe oder die Todesstrafe oder 
Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Überzeugung droht;  

− der Person im Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei eine Strafverfolgung oder  
-vollstreckung droht.  

− die öffentliche Gesundheit, Ordnung oder Sicherheit der ersuchten Vertragspartei 
gefährdet ist.  

(3) Die zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei unterrichtet die ersuchende 
Vertragspartei innerhalb von fünf Werktagen schriftlich über die Übergabe, wobei sie die 
Grenzübergangsstelle und die vorgesehene Zeit der Übergabe bestätigt bzw. die Gründe für 
eine Ablehnung der Übergabe bekannt gibt. 
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(4) Die ersuchte Vertragspartei kann eine bereits erteilte Genehmigung zur 
Durchbeförderung widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen im Sinne des Absatzes 2 
eintreten oder bekannt werden, die einer Durchbeförderung entgegenstehen, oder wenn die 
Weiterreise in mögliche Durchgangsstaaten oder die Übernahme durch den Zielstaat nicht 
mehr gesichert ist. In diesem Fall nimmt die ersuchende Vertragspartei die betreffende 
Person unverzüglich zurück, wenn diese von der ersuchten Vertragspartei bereits zur 
Durchbeförderung übernommen worden war. 
(5) Erfolgt die Durchbeförderung auf dem Luftweg sind die rückzuübernehmende Person und 
etwaige Begleitpersonen von der Verpflichtung befreit, ein Flughafentransitvisum zu 
beantragen.  
 
 

Kosten 
 

Artikel 9 
 
(1) Alle mit der Rückführung zusammenhängenden Kosten bis zur Grenze des 
Hoheitsgebietes der ersuchten Vertragspartei, ferner die Kosten der Durchbeförderung nach 
Artikel 8, werden von der ersuchenden Vertragspartei getragen.  
(2) Im Falle einer irrtümlichen Rückübernahme gemäß Artikel 7 in Verbindung mit den 
Artikeln 1, 3 und 8 trägt die ersuchende Vertragspartei auch die erforderlichen Kosten der 
Rückabwicklung. 
 
 

Datenschutz 
 

Artikel 10 
 
(1) Die Verwendung personenbezogener Daten findet nur statt, wenn die Verwendung für die 
Anwendung dieses Abkommens durch die zuständigen Behörden der Vertragsparteien im 
Einzelfall erforderlich ist. Soweit für die Durchführung dieses Abkommens zur Rückführung 
der betroffenen Person in einen der Vertragsstaaten personenbezogene Daten zu 
übermitteln sind, dürfen diese Informationen ausschließlich betreffen:  

1. die Personalien der zu übergebenden Person und gegebenenfalls der Angehörigen 
(Name, Vorname, gegebenenfalls früherer Name, Beinamen oder Pseudonyme, 
Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, derzeitige und frühere Staatsangehörigkeit);  
2. die Identitätsdokumente (Art des Dokuments, Nummer, Gültigkeitsdauer, 
Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde, Ausstellungsort);  
3. sonstige zur Identifizierung der zu übergebenden Person erforderlichen Angaben, 
soweit die Übermittlung verhältnismäßig ist;  
4. die Aufenthaltsorte und die Reisewege;  
5. sonstige Angaben auf Ersuchen einer Vertragspartei, die diese für die Prüfung der 
Übernahmevoraussetzungen nach diesem Abkommen benötigt, soweit die 
Übermittlung verhältnismäßig ist.  

(2) Soweit personenbezogene Daten im Rahmen dieses Abkommens verwendet werden, 
gelten zusätzlich zu den für jede Vertragspartei maßgebenden innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften folgende Grundsätze:  

1. Die Verwendung der Daten durch den Empfänger ist nur zu dem angegebenen 
Zweck und zu den durch die übermittelnde Behörde vorgeschriebenen Bedingungen 
zulässig.  
2. Der Empfänger unterrichtet die übermittelnde Behörde auf Ersuchen über die 
Verwendung der übermittelten Daten und über die dadurch erzielten Ergebnisse.  
3. Personenbezogene Daten dürfen nur an die zuständigen Stellen übermittelt werden. 
Die zuständige Stelle garantiert, dass nur befugte Personen Zugang zu den 
übermittelten Daten erhalten. Die weitere Übermittlung an andere Stellen darf nur mit 
vorheriger Zustimmung der übermittelnden Stelle erfolgen.  
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4. Die übermittelnde Behörde ist verpflichtet, auf die Richtigkeit der zu übermittelnden 
Daten sowie auf die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit in Bezug auf den mit der 
Übermittlung verfolgten Zweck zu achten. Dabei sind die nach dem jeweiligen 
innerstaatlichen Recht geltenden Übermittlungsverbote zu beachten. Erweist sich, dass 
unrichtige Daten oder Daten, die nicht ermittelt oder übermittelt werden durften 
übermittelt worden sind, oder die Daten nicht mehr zur Erfüllung der für die 
Übermittlung maßgeblichen behördlichen Aufgabe benötigt werden, so ist dies dem 
Empfänger unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Berichtigung oder Löschung 
dieser Daten vorzunehmen.  
5. Die übermittelnde und die empfangende Behörde sind verpflichtet, die Übermittlung 
und den Empfang von personenbezogenen Daten aktenkundig zu machen und Zweck, 
Zeitpunkt und Inhalt einer Übermittlung beziehungsweise eines Empfangs von Daten 
gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften festzuhalten. Die Protokolldaten sind 
gemäß den innerstaatlichen Gesetzen, mindestens zwei Jahre aufzubewahren und 
dürfen ausschließlich zur Kontrolle der Einhaltung der maßgeblichen 
Datenschutzvorschriften verwendet werden. 
6. Die übermittelnde und die empfangende Behörde sind verpflichtet, die 
personenbezogenen Daten wirksam gegen unbefugten Zugang, unbefugte 
Veränderung und unbefugte Bekanntgabe zu schützen. 
 

 
Anwendung des Abkommens 

 
Artikel 11 

 
(1) Einzelheiten zur Durchführung dieses Abkommens werden zwischen den 
Vertragsparteien im Rahmen eines Durchführungsprotokolls geregelt.  
(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, Probleme, die bei der Anwendung dieses 
Abkommens entstehen, einvernehmlich zu lösen. Jede Vertragspartei kann bei Bedarf zu 
Expertengesprächen über Fragen zur Anwendung dieses Abkommens einladen.  
 
 

Unberührtheitsklausel 
 

Artikel 12 
 
(1) Die Rechte und Verpflichtungen der Vertragsparteien, die sich aus den nationalen 
Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkommen, direkt oder indirekt ergeben, 
insbesondere aus 

 
− dem Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer 

Flüchtlingskonvention)1 vom 28. Juli 1951 nebst dem New Yorker Protokoll2 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. Januar 1967,  

− der Europäischen Menschenrechtskonvention3 vom 4. November 1950 samt Ihren 
Zusatzprotokollen 

− dem Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen 
Verarbeitung personenbezogener Daten4 vom 28. Januar 1981 in der Fassung des 
Zusatzprotokolls5 hiezu vom 8. November 2001,  

− dem Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe6 vom 10. Dezember 1984, sowie 

                                                 
1 Kundgemacht in BGBl. Nr. 55/1955. 
2 Kundgemacht in BGBl. Nr. 78/1974. 
3 Kundgemacht in BGBl. Nr. 210/1958 idgF. 
4 Kundgemacht in BGBl. Nr. 317/1988. 
5 Kundgemacht in BGBl. III Nr. 91/2008. 
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− dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes7 vom 20. November 1989. 
 

bleiben von diesem Abkommen unberüht. 
(2) Die Verpflichtungen der Republik Österreich aus ihrer Zugehörigkeit zur Europäischen 
Union bleiben unberührt. 
 

Schlussbestimmungen 
 

Artikel 13 
 
(1) Das Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Tag in Kraft, an dem 
die Vertragsparteien einander auf diplomatischem Wege mitgeteilt haben, dass ihre 
jeweiligen innerstaatlichen Verfahren für das Inkrafttreten abgeschlossen sind.  
(2) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
(3) Jede Vertragspartei kann Änderungen dieses Abkommens vorschlagen. Das Abkommen 
wird im beiderseitigen Einvernehmen schriftlich im Wege eines Änderungsprotokolls 
geändert oder ergänzt. Das Änderungsprotokoll tritt gemäß Absatz 1 in Kraft.  
(4) Jede Vertragspartei kann die Anwendung des Abkommen vollständig oder teilweise aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit, Ordnung oder Gesundheit suspendieren. Die 
Suspendierung, die auf diplomatischem Weg zu erfolgen hat, tritt am zweiten Tag nach 
Einlangen der Notifikation bei der anderen Vertragspartei in Kraft.  
(5) Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen schriftlich auf diplomatischem Weg kündigen. 
In diesem Fall tritt das Abkommen sechs Monate nach Zustellung der Kündigung an die 
andere Vertragspartei außer Kraft. 
 

Artikel 14 
 
Die Registrierung dieses Abkommens beim Sekretariat der Vereinten Nationen nach Artikel 
102 der Charta der Vereinten Nationen wird unverzüglich nach seinem Inkrafttreten von der 
Österreichischen Bundesregierung veranlasst. 
 
 
 
Geschehen zu Wien, am 30.9.2010 in zwei Urschriften, jede in deutscher, albanischer und 
serbischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.  
 
Für die Österreichische  
Bundesregierung 
 
Maria Fekter m.p. 

Für die Regierung der 
Republik Kosovo 
 
Bajram Rexhepi m.p. 

  
 

                                                                                                                                                         
6 Kundgemacht in BGBl. Nr. 492/1987. 
7 Kundgemacht in BGBl. Nr. 7/1993 idgF. 
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Anhang 1 
 
 
Gemeinsame Liste der Dokumente, die als Nachweis der Staatsangehörigkeit gelten (Artikel 
1 Absatz 4) 
 

- Pässe aller Art (Reisepässe, Diplomatenpässe und amtliche Pässe);  
 

- Personalausweis;  
 

- Seefahrtsbücher und Kapitänsausweise; 
 

- Staatsangehörigkeitsurkunde; 
 

- Ausweis der Sicherheitskräfte von Kosovo (FSK); 
 
 
 

Anhang 2 
 
 
Gemeinsame Liste der Dokumente, die als Mittel zur Glaubhaftmachung der 
Staatsangehörigkeit gelten (Artikel 1 Absatz 5) 
 

- -Kopien der in Anhang 1 dieses Abkommens genannten Nachweismittel;  
 

- -Geburtsurkunde und Kopie davon;  
 

- -Führerschein und Kopie davon;  
 

- von der UNMIK ausgestelltes Reisedokument und von der UNMIK ausgestellter 
Personalausweis und Kopie davon;  

 
- -sonstige Dokumente, die bei der Feststellung der Staatsangehörigkeit hilfreich sein 

können;  
 

- Zeugenaussagen;  
 

- eigene Angaben und Sprache des Betroffenen;  
 

- das Ergebnis der Anhörung des Betroffenen durch die zuständigen Stellen der 
ersuchten Vertragspartei, die auf Antrag der ersuchenden Vertragspartei 
durchzuführen ist. 

 
- Bestätigung der Identität als Ergebnis einer Suche im Visa-Informationssystem;8 

 

                                                 
8   Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über das Visa-
Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen 
Aufenthalt (VIS-Verordnung), ABl. EU Nr. L 218 vom 13.8.2008, S. 60. 
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Anhang 3 
 

 
Die für die Führung eines Interviews zur Feststellung der Staatsangehörigkeit gemäß Artikel 
1 Absatz 6 dieses Abkommens zuständigen diplomatischen und konsularischen 
Vertretungen sind 
 
- Auf kosovarischer Seite 
Botschaft der Republik Kosovo in Wien 
 
- Auf österreichischer Seite 
 
Botschaft der Republik Österreich in Pristina 
 
Die Vertragsparteien teilen einander die Kontaktdaten der unter diesem Anhang angeführten 
Behörden und zuständigen Stellen auf diplomatischem Wege umgehend mit.  
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Anhang 4 
 
 
Gemeinsame Liste der Dokumente, die als Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen für 
die Rückübernahme von Drittstaatsangehörigen und staatenlosen Personen gelten (Artikel 4 
Absatz 1) 
 

- Aus- und Einreisestempel der Behörden der ersuchten Vertragspartei in 
Reisedokumenten;  

 
- gültiges Dokument, z.B. Visum und/oder Aufenthaltstitel, der vom ersuchten Staat für 

den rechtmäßigen Aufenthalt im Hoheitsgebiet des ersuchten Staats ausgestellt 
wurde; 

 
- Flugschein, Fahrkarten für Bahn oder Bus, mit Vor- und Familienamen versehene 

Dokumente, Bescheinigungen oder Rechnungen jeder Art, aus denen der Aufenthalt 
oder der Reiseweg der betroffenen Person im Hoheitsgebiet der ersuchten 
Vertragspartei hervorgeht; 

 
Anhang 5 

 
 
Gemeinsame Liste der Dokumente, die als Mittel zur Glaubhaftmachung der Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Rückübernahme von Drittstaatsangehörigen und staatenlosen 
Personen gelten (Artikel 4 Absatz 2) 
 

- Ort und Umstände, unter denen die betroffene Person nach der Einreise aufgegriffen 
wurde;  
 

- Aussagen von Angehörigen der Grenzbehörden, die den Grenzübertritt bezeugen 
können;  
 

- Informationen einer internationalen Organisation über die Identität oder den 
Aufenthalt der betroffenen Person;  
 

- Zeugenaussagen;  
 

- Angaben der betroffenen Person; 
 

- sonstige Vermerke von Behörden der ersuchten Vertragspartei in Reisedokumenten;  
 

- Bestätigung der Identität als Ergebnis einer Suche im Visa-Informationssystem.9 

                                                 
9   Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über das Visa-
Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen 
Aufenthalt (VIS-Verordnung), ABl. EU Nr. L 218 vom 13.8.2008, S. 60. 
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 Anhang 6 
 
[Emblem der Republik Österreich]  [Emblem der Republik Kosovo] 

 
................................................................……….… 
................................................................……….… 
................................................................……….… 

................................................................… 

 
 

 
..................................................................... 

(Bezeichnung der ersuchenden Behörde) (Ort und Datum) 

 
Aktenzeichen: .............................................…………… 
 
An 

 
................................................................……….… 
................................................................……….… 
................................................................……….… 

 

................................................................……….… 
................................................................… 

(Bezeichnung der ersuchten Behörde) 
 

 
 

o ERSUCHEN UM EINE BEFRAGUNG (Artikel 1 Absatz 6) 
 

 
RÜCKÜBERNAHMEERSUCHEN 

o nach Artikel 1 (eigene Staatsangehörige) 
o nach Artikel 3 (Drittstaatsangehörige oder Staatenlose) 
des Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Kosovo über 
die Übernahme und Durchbeförderung von Personen (Rückübernahmeabkommen) vom .......... 

 
A. ANGABEN ZUR PERSON 

1. Vollständiger Name (Familiennamen unterstreichen): 

...........................................................……………………………… 

2. Geburtsname: 

...........................................................……………………………… 

3. Geburtsdatum und -ort: 

...........................................................……………………………… 

 

 

 

 

Lichtbild 

 

 

 

 

 

 

4. Geschlecht und Personenbeschreibung (Körpergröße, Augenfarbe, besondere Kennzeichen usw.): 

…………………………………………………………………………………………...................…………. 

5. Aliasnamen (frühere Namen, andere Namen, die verwendet werden / unter denen die Person bekannt ist): 

...........................................................................................................................………..................…………… 

6. Staatsangehörigkeit und Sprache: 

...........................................................................................................................………...................…………… 

7. Familienstand:  verheiratet  ledig  geschieden  verwitwet 
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Falls verheiratet, Name des Ehegatten / der Ehegattin: 

.......................................................................................................... 

Ggf. Namen und Alter der Kinder:  

........................................................................................... 

........................................................................................... 

………………………....…………………....................... 

............................................................................................ 

8. Letzte Anschrift in der ersuchenden Vertragspartei: 

............................................................................................................................………....................…………..... 

 

B. ANGABEN ZUM EHEGATTEN (FALLS ZUTREFFEND) 

1. Vollständiger Name (Familiennamen unterstreichen):   

……………………………………………………………………......................................................................... 

2. Geburtsname: 

 ………………………………………………………………………………………………………………........ 

3 . Geburtsdatum und -ort:  

……………………………………………………………………………………………………......................... 

4. Geschlecht und Personenbeschreibung (Körpergröße, Augenfarbe, besondere Kennzeichen usw.): 

…………………………………………………………………………………………...................…………...... 

5. Aliasnamen (frühere Namen, andere Namen, die verwendet werden / unter denen die Person bekannt ist): 

...........................................................................................................................………..................…………….... 

6. Staatsangehörigkeit und Sprache: 

...........................................................................................................................………...................…………….. 

 

C. ANGABEN ZU KINDERN (FALLS ZUTREFFEND) 

1. Vollständiger Name (Familiennamen unterstreichen):  

……………………………………………………………………......................................................................... 

2. Geburtsdatum und -ort:  

……………………………………………………………………………………………………......................... 

3. Geschlecht und Personenbeschreibung (Körpergröße, Augenfarbe, besondere Kennzeichen usw.): 

…………………………………………………………………………………………...................……………. 

4. Staatsangehörigkeit und Sprache: 

...........................................................................................................................………...................…………....... 

 

D. BESONDERE ANGABEN ZU DER ZU ÜBERSTELLENDEN PERSON 

1. Gesundheitszustand  

(z. B. Hinweis auf eine besondere medizinische Betreuung; lateinische Bezeichnung einer ansteckenden 

Krankheit): 

............................................................................................................................................……………………… 

2. Hinweis auf eine besonders gefährliche Person  

(z. B. Verdacht auf eine schwere Straftat; aggressives Verhalten): 

............................................................................................................................................……………………… 
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E. BEIGEFÜGTE NACHWEISE 

1. ..................................................................……… 

(Reisepass Nr.) 

......................................................................……… 

(Ausstellungsdatum und –ort) 

..................................................................………… 

(Ausstellende Behörde) 

......................................................................……….. 

(Ende der Gültigkeitsdauer) 

2. ..................................................................……… 

(Personalausweis Nr.) 

......................................................................……… 

(Ausstellungsdatum und –ort) 

..................................................................………… 

(Ausstellende Behörde) 

......................................................................……… 

(Ende der Gültigkeitsdauer) 

3. ..................................................................……… 

(Führerschein Nr.) 

......................................................................……….. 

(Ausstellungsdatum und –ort) 

..................................................................………… 

(Ausstellende Behörde) 

......................................................................……… 

(Ende der Gültigkeitsdauer) 

4. ..................................................................……… 

(Sonstiges amtliches Dokument Nr.) 

......................................................................……… 

(Ausstellungsdatum und –ort) 

..................................................................………… 

(Ausstellende Behörde) 

......................................................................……… 

(Ende der Gültigkeitsdauer) 

 

F. DURCHFÜHRUNG EINER BEFRAGUNG GEMÄß ARTIKEL 1 ABSATZ 6 

  Da keine der in Anhang 1 oder 2 (eigene Staatsangehörige) zum Rückübernahmeabkommen angeführten 
Dokumente beigelegt werden können, wird um die Durchführung einer Befragung zur Feststellung der 
Staatsangehörigkeit ersucht.  

  Im Falle von Zweifeln an der Richtigkeit der beilgelegten Dokumente wird um die Durchführung einer 
Befragung zur Feststellung der Staatsangehörigkeit ersucht. 

 

G. BEMERKUNGEN 

....................................................................................................................................................................……… 

....................................................................................................................................................................……… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

................................................... 

(Unterschrift) (Siegel/Stempel) 
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Anhang 7 
 
[Emblem der Republik Österreich]  [Emblem der Republik Kosovo] 

 
................................................................……….

… 
................................................................……….

… 
................................................................……….

… 
................................................................… 

 
 

 
..................................................................... 

(Bezeichnung der ersuchenden Behörde) (Ort und Datum) 

 
Aktenzeichen: .............................................…………… 
 
An 

 
................................................................……….

… 
................................................................……….

… 
................................................................……….

… 

 

................................................................……….
… 

................................................................… 
(Bezeichnung der ersuchten Behörde) 

 

 
 

DURCHBEFÖRDERUNGSERSUCHEN 
nach Artikel 8 des Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik 

Kosovo über die Übernahme und Durchbeförderung von Personen (Rückübernahmeabkommen) vom .......... 
 

 
A. ANGABEN ZUR PERSON 
 

1. Vollständiger Name (Familiennamen unterstreichen): 

............................................................. 

2. Geburtsname: 

............................................................. 

3. Geburtsdatum und -ort: 

............................................................. 

 

 

 

 

Lichtbild 

 

 

 

 

4. Geschlecht und Personenbeschreibung (Körpergröße, Augenfarbe, besondere Kennzeichen usw.): 

……………………………………………………………………………………………………….......................... 

5. Aliasnamen (frühere Namen, andere Namen, die verwendet werden / unter denen die Person bekannt ist): 

...........................................................................................................................……………….…….......................... 
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6. Staatsangehörigkeit und Sprache: 

.............................................................................................................................…………………............................. 

7. Art und Nummer des Reisedokuments: 

.............................................................................................................................…………......................................... 

 
B. GGF. BESONDERE ANGABEN ZU DER ZU ÜBERSTELLENDEN PERSON 

1. Gesundheitszustand  

(z. B. Hinweis auf eine besondere medizinische Betreuung; lateinische Bezeichnung einer ansteckenden 

Krankheit): 

............................................................................................................................................………………………...... 

2. Hinweis auf eine besonders gefährliche Person  

(z. B. Verdacht auf eine schwere Straftat; aggressives Verhalten): 

............................................................................................................................................………………………….. 

 

C. DURCHBEFÖRDERUNG 

1. Art der Durchbeförderung: 

 auf dem Luftweg  auf dem Landweg 

2. Bestimmungsstaat: 

 ………………………………………………………………………………………………………............ 

3. Ggf. weitere Durchgangsstaaten: 

…………………………………………………………………………………………………………...................... 

4. Vorgesehene Grenzübergangsstelle, Datum und Uhrzeit der Überstellung und etwaige Begleitpersonen: 

…………………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………………...................... 

5. Ist die Übernahme in etwaigen weiteren Durchgangsstaaten und im Bestimmungsstaat gewährleistet?  

(Artikel 8 Absatz 1) 

 Ja  Nein 

6. Sind Gründe für eine Ablehnung der Durchbeförderung bekannt? (Artikel 8 Absatz 2) 

 Ja  Nein 

 
D. BEMERKUNGEN 

..............................................................................................................................................…… 

..............................................................................................................................................…… 

..............................................................................................................................................…… 

.....................................................................................................………………………….…… 

 

 

................................................... 
(Unterschrift) (Siegel/Stempel) 
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